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§ 70 EUWO Zusammenrechnung der
ortlichen Wahlergebnisse durch die

Bezirkswahlbehorde

EuWO - Europawahlordnung

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

§70.

Die Bezirkswahlbehorde hat die ihr mitgeteilten Wahlergebnisse der Gemeindewahlbehérden, in Statutarstadten der
Sprengelwahlbehoérden, im Stimmbezirk zusammenzurechnen und die so ermittelten Feststellungen der
Landeswahlbehdrde unverziglich auf die schnellste Art bekanntzugeben (Sofortmeldung).

In Kraft seit 01.01.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/euwo/paragraf/70
file:///

	§ 70 EuWO Zusammenrechnung der örtlichen Wahlergebnisse durch die Bezirkswahlbehörde
	EuWO - Europawahlordnung


